
Ausleihe FH Mainz Wallstrasse
Nutzungsvertrag 
Für den Zeitraum vom	        	         bis	                       	
Frau / Herr								      
Tel.:									       
Handy:								      
E-mail: 								      
Matrikel-Nr.:							     

Folgendes Equipment wird an den Entleiher übergeben:

Der Entleiher verpflichtet sich zu sachgemäßer Behandlung der  
Kamera und zur Sorgfalt bei der Verwendung und Aufbewahrung.

Der Entleiher kommt für Schäden durch unsachgemäße
Behandlung vollständig auf. Treten Schäden auf, so ist der 
Verleiher unverzüglich zu informieren.

Der Nutzer muss am Kamerasystem eingewiesen sein und
bestätigt mit seiner Unterschrift die Kenntnis der Betriebsanleitung.

Studenten, die wiederholt den Nutzungszeitraum überschritten 
haben, können von der Ausleihe ausgeschlossen werden.

Die leih-oder mietweise Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

Bei schuldhafter Überschreitung des vereinbarten 
Nutzungszeitraums wird eine Überschreitungsgebühr von 5,- € je 
Tag erhoben.

Kosten für Betrieb und/oder bei Beschädigungen

(1) Die Erhaltungskosten des Kamerasystems werden durch
     die Nutzungsgebühren gedeckt.

(2) Die Betriebskosten sind vom Nutzer zu tragen.

(3) Der Nutzer haftet für alle Schäden und Verlust und hat
      die Kosten für Reparatur oder Ersatz voll zu tragen, er 
      erkennt dies mit einer Unterschrift auch ausdrücklich an.

          Ich habe das Equipment auf Funktionfähigkeit / Vollständigkeit überprüft.
          Ich bin mit den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einverstanden.

          Datum, Unterschrift

          Nutzungsgebühr in Höhe von                       € bezahlt, bei Abholung

           Datum, Unterschrift
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